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1. Die im Jahre 1889 von Ernst Abbe errichtete Carl Zeiss-Stiftung besteht
seit nunmehr 125 Jahren. Bis 2004, also weit mehr als 100 Jahre lang, betrieb
sie selbst und unmittelbar zwei zu ihrem Verm�gen geh�rende große Unter-
nehmen, n�mlich den Hersteller optischer Instrumente Carl Zeiss und den
Glashersteller Schott. Erst durch die grundlegende Neuordnung im Jahre 2004
wurden die beiden UnternehmenCarl Zeiss und Schott in rechtlich selbstst�n-
dige Aktiengesellschaften ausgegliedert. Die Carl Zeiss-Stiftung ist keine ge-
meinn�tzige Stiftung und war es auch zu keiner Zeit. Sie soll zwar auch der
Wissenschaftsf�rderung in den Bereichen Naturwissenschaften und Mathe-
matik dienen, was f�r sich genommen ein gemeinn�tziger Zweck w�re, aber
vorrangig formuliert das Stiftungsstatut als Stiftungszweck die Fortf�hrung
und wirtschaftliche Sicherung der beiden Stiftungsunternehmen.1

DieCarl Zeiss-Stiftung ist ein besonders prominentes Beispiel f�r den Einsatz
der Rechtsform der Stiftung zur Sicherung des Bestands und der Fortentwick-
lung eines Unternehmens (im Falle derCarl Zeiss-Stiftung sogar von zwei Un-
ternehmen). Daran ankn�pfend wird hier in einigen Stichworten der Frage
nachgegangen, inwieweit eine Stiftung geeignet ist, das Unternehmen eines
Stifters �ber seine Lebenszeit hinaus zu sichern.

2. Die Zahl der privatrechtlichen Stiftungen mit Sitz in Deutschland steigt
rasant. Von 2001 bis 2013 erh�hte sich ihre Zahl von rund 100002 auf mehr als
200003, und es spricht viel daf�r, dass dieser „Stiftungsboom“ weiter anhalten
wird. Ganz exakt l�sst sich die Zahl allerdings nicht feststellen, da es nach wie
vor kein dem Handelsregister vergleichbares Stiftungsregister gibt und erst
neuerdings die Bundesl�nder Stiftungsverzeichnisse eingef�hrt haben, die
zwar f�r jedermann einsehbar sind, deren Eintragungen aber nicht f�r den
Rechtsverkehr die Vermutung der Richtigkeit begr�nden.4

1 § 1 des Statuts der Carl Zeiss-Stiftung, s. http://carl-zeiss-stiftung.de/42-0-Stif
tungsstatut.html.

2 Bericht der Bund-L�nder-Arbeitsgruppe Stiftungsrecht v. 19. 10. 2001, S. 48.
3 Statistik 2013 des Bundesverbands Deutscher Stiftungen, www.stiftungen.org/de.
4 S. dazuRichter/Sturm,NZG 2005, 655, 656.

                             1 / 11



492 ZHR 178 (2014)Editorial

Zu den rechtsf�higen Stiftungen privaten Rechts geh�rt auch die relativ kleine
Zahl von angeblich 300 bis 400 Unternehmensstiftungen.5Die Zahlenangaben
schwanken, weil der Begriff „Unternehmensstiftung“ im Schrifttum unein-
heitlich definiert wird und weder das BGB noch die Stiftungsgesetze der L�n-
der diesen Begriff verwenden. In einem weiten Begriffsverst�ndnis geh�ren zu
den „Unternehmensstiftungen“ auch die von Unternehmen errichteten und
ausgestatteten Stiftungen, die gemeinn�tzige Aufgaben wahrnehmen, um die
gesellschaftliche und soziale Verantwortung des Unternehmens (Corporate
Social Responsibility) zu verdeutlichen. Um solche Stiftungen geht es hier
nicht, sondern als Unternehmensstiftung wird nachfolgend nur eine Stiftung
verstanden, die durch Eigentumsrechte mit einem Unternehmen verbunden
ist („unternehmensverbundene Stiftung“), sei es, dass sie das Unternehmen
selbst betreibt („Unternehmenstr�gerstiftung“) oder an einem Unternehmen
beteiligt ist („Unternehmensbeteiligungsstiftung“).6

3. Die Carl Zeiss-Stiftung war bis zum Jahre 2004 eine Unternehmens-
tr�gerstiftung. Es ist also, wie dieses Beispiel zeigt, grunds�tzlich m�glich,
dass eine Stiftung des privaten Rechts unmittelbar selbst ein erwerbswirt-
schaftliches Unternehmen betreibt. Aber der Typus der privatn�tzigen Unter-
nehmenstr�gerstiftung ist in Deutschland allenfalls noch als Familienstiftung7

anzutreffen. Das rechtliche Korsett einer Stiftung ist offenbar zu eng und un-
flexibel f�r ein gr�ßeres privatwirtschaftliches Unternehmen. Im Bereich der
gemeinn�tzigen Stiftungen kennt man die Unternehmenstr�gerstiftung nur –
allerdings sehr verbreitet – in der Form, dass der gemeinn�tzige Zweck z.B.
der Krankenversorgung unmittelbar durch den Betrieb eines Krankenhauses
verwirklicht wird („Zweckverwirklichungsbetrieb“ oder „Stiftungszweckbe-
trieb“)8. Die nachfolgenden Beobachtungen und �berlegungen beschr�nken
sich deshalb auf die verschiedenen Formen der Unternehmensbeteiligungsstif-
tung, also einer Stiftung, die als Minderheitsgesellschafter oder als Mehrheits-
oder sogar Alleingesellschafter an einem Unternehmen beteiligt ist, das in der
Rechtsform einer Personen- oder Kapitalgesellschaft betrieben wird.

4. Die Familienstiftung, die meist als Unternehmensbeteiligungsstiftung
eingesetzt wird, ist ein probates Mittel, um das Eigentum am Unternehmen

5 Vgl. Gummert in: M�nchener Handbuch des Gesellschaftsrechts Bd. 5, 2009, § 81
Rdn. 27; Richter in: v. Campenhausen/Richter, Stiftungsrechts-Handbuch, 4. Aufl.
2014, § 12 Rdn. 7; Schiffer/Pruns, BB 2013, 2755, 2756.

6 Zu dieser mittlerweile herrschenden Begriffsbildung s. Fleisch, Generalsekret�r des
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, Unternehmermagazin 2014, 56f.; Gum-
mert (Fn. 5), § 81 Rdn. 5; H�ttemann/Rawert in: Staudinger, BGB, Bearb. 2011,
Vorbem. zu §§ 80ff. Rdn. 132; Schiffer/Pruns, BB 2013, 2755, 2756.

7 Zum Beispiel betreibt die Hessische Hausstiftung, eine Familienstiftung der Fami-
lie des Landgrafen vonHessen, Hotels in Frankfurt und Kronberg.

8 Vgl. dazuH�ttemann/Rawert (Fn. 6), Rdn. 137; 156;H�ttemann, ZHR 167 (2003)
35, 62; Rawert, Stiftung und Unternehmen, in: Non Profit Law Yearbook 2003,
S. 1, 11;Richter (Fn. 5), § 12 Rdn. 52ff.;Gummert (Fn. 5), § 81 Rdn. 46.
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vor einer Zersplitterung in der Generationenfolge zu sch�tzen und zugleich
die Herrschaft der Familie �ber das Unternehmen uneingeschr�nkt aufrecht-
zuerhalten. Reizvoll ist sie insbesondere im Hinblick auf die beschr�nkte oder
– in Bayern9 – sogar ganz fehlende staatliche Stiftungsaufsicht10 und die weit-
gehende Satzungsfreiheit. So k�nnen insbesondere die Regeln der Satzung f�r
die Willensbildung und die Organbesetzung ann�hernd wie bei einer GmbH
gestaltet werden. Dennoch soll die Familienstiftung hier nicht n�her beleuch-
tet werden, weil sie steuerlich jedenfalls im Vergleich mit einer gemeinn�tzi-
gen Stiftung mit erheblichen Nachteilen behaftet ist. Anders als eine gemein-
n�tzige Stiftung ohne wirtschaftlichen Gesch�ftsbetrieb unterliegt die Fami-
lienstiftung mit ihrem Einkommen der K�rperschaftsteuer. Außerdem ist die
Zuwendung des Verm�gens an die Stiftung schenkung- bzw. erbschaftsteuer-
pflichtig nach dem ErbStG, und nachfolgend wird im Abstand von jeweils
dreißig Jahren zu Gunsten der Stiftung ein Erbfall fingiert (Erbersatzsteuer
nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG). Nach der derzeitigen Gesetzeslage kann zwar
auch f�r die unentgeltliche Zuwendung von Betriebsverm�gen an eine Fami-
lienstiftung der Verschonungsabschlag nach §§ 13a, b ErbStG in Anspruch ge-
nommen werden, aber diese Privilegierung wird nach der in K�rze zu erwar-
tenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aller Voraussicht nach
entweder gar nicht oder nicht in dem bisherigen Umfang aufrechterhalten
bleiben. Die Erbschaftsteuerfreiheit des �bergangs in die n�chste und weitere
Generationen ist aber f�r den Unternehmer in der Regel ein wesentliches Mo-
tiv f�r die Entscheidung, die Beteiligung an seinem Unternehmen in eine Stif-
tung einzubringen. Das kann er nur dann sicher erreichen, wenn er sich f�r
eine gemeinn�tzige Stiftung entscheidet.
Die Einf�hrung der Erbersatzsteuer durch die Erbschaftsteuerreform von
1973 hat dazu gef�hrt, dass die fr�her als Instrument zur Sicherung des Fami-
lienunternehmens beliebten Familienstiftungen heute nur noch relativ selten
anzutreffen sind. Die Erbersatzsteuer kann allerdings im Vergleich zu der in
der normalen Generationenfolge anfallenden Erbschaftsteuer durchaus von
Vorteil sein. Wann der Erblasser stirbt, ist unbekannt, wann dreißig Jahre ab-
gelaufen sind, ist dagegen gewiss, und f�r diesen Stichtag kann insbesondere in
der Zusammensetzung des Stiftungsverm�gens Vorsorge getroffen werden.11

�berdies k�nnen sich aus der Bemessung der Erbersatzsteuer (Steuerklasse I,
fiktiver �bergang auf zwei Kinder) Vorteile ergeben.

5. Mitunter wird eine privatn�tzige Stiftung, insbesondere eine Familien-
stiftung, mit geringem Verm�gen eingesetzt, um anstelle einer GmbH oder
AG als Komplement�r einer KG zu fungieren. Auf diese Weise kann die An-

9 S. Art. 10 Abs. 1 BayStiftG u. Voll/St�rle, Bayerisches Stiftungsgesetz, 5. Aufl.
2009, Art. 10 Rdn. 3.

10 Nachw. bei H�ttemann/Rawert (Fn. 6), Rdn. 89; Richter/Sturm, NZG 2005, 655,
658.

11 Vgl.Richter (Fn. 5), § 13 Rdn. 85ff.
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wendung des Mitbestimmungsgesetzes auf die Kapitalgesellschaft & Co. KG
vermieden werden. Eine rechtlich unzul�ssige Umgehung der Mitbestim-
mungspflicht liegt darin nicht.12 Schwieriger zu beurteilen ist die Frage, ob die
Konstruktion stiftungsrechtlich im Hinblick auf das Verbot der Selbstzweck-
stiftung (dazu sogleich unter 8.) hinreichend sicher ist.13Beim Einsatz der Stif-
tung als Komplement�r einer sonst mitbestimmungspflichtigen KG geht es
zwar im weiteren Sinne auch um einen Aspekt der Unternehmenssicherung,
n�mlich der Sicherung der ausschließlich durch den oder die Eigent�mer be-
stimmten Unternehmensf�hrung. Aber die weiterreichende Zielsetzung des
langfristigen Unternehmenserhalts durch �berf�hrung des Verm�gens in eine
Stiftung l�sst sich durch die bloße �bernahme der Funktion des pers�nlich
haftenden Gesellschafters nicht erreichen.

6. In einer weiteren Einengung der Skala von in Betracht kommenden Stif-
tungsmodellen geht es deshalb nachfolgend nur noch um die gemeinn�tzige
Unternehmensbeteiligungsstiftung, die am Kapital des Unternehmens entwe-
der als Minderheitsgesellschafter oder als Mehrheits- oder sogar Alleingesell-
schafter beteiligt ist. Zun�chst einige Bemerkungen zur gemeinn�tzigen Stif-
tung als Minderheitsgesellschafter, wie sie zunehmend im Gesellschafterkreis
großer Familienunternehmen anzutreffen ist:
Typischer Stifter einer Stiftung mit Minderheitsbeteiligung ist ein kinderloser
Gesellschafter, der keinen Sinn darin sieht, seinen Gesellschaftsanteil (oder die
bei seinem Ausscheiden anfallende Abfindung) einem entfernten Verwandten
(oder einem nicht zum nachfolgeberechtigten Familienkreis geh�renden Er-
ben) zu hinterlassen, und sich deshalb entschließt, seinen Anteil unter Leben-
den oder von Todes wegen in eine gemeinn�tzige Stiftung einzubringen.
Durch die Rechtsnachfolge der Stiftung in den Gesellschaftsanteil wird das
Familienunternehmen vor Abfindungslasten bewahrt; das Kapital bleibt un-
vermindert imUnternehmen gebunden. Der Stifter beweist durch die von ihm
gew�hlte Gestaltung seine Verbundenheit mit dem Unternehmen und zu-
gleich seine altruistische Bereitschaft zur F�rderung eines guten Zwecks.
Wichtig sind f�r ihn zumeist auch die steuerlichen Vorteile, n�mlich die Ver-
meidung von Einkommensteuer auf den durch eine Abfindung entstehenden
Ver�ußerungsgewinn in H�he der Differenz zwischen der Abfindung und
einem niedrigeren steuerlichen Buchwert sowie die Vermeidung von Erb-
schaftsteuer durch die Zuwendung an die gemeinn�tzige Stiftung. Zugleich er-
spart der ausscheidende Gesellschafter durch die Rechtsnachfolge der Stiftung
den verbleibenden Gesellschaftern den Anfall von Schenkungsteuer nach § 7
Abs. 7 ErbStG auf die Differenz zwischen der gesellschaftsvertraglich vorge-

12 Ulmer/Habersack in: Ulmer/Habersack/Henssler, Mitbestimmungsrecht, 3. Aufl.
2013, § 4MitbestG Rdn. 7 m.Nachw.

13 Gegen die Zul�ssigkeit insb. H�ttemann/Rawert (Fn. 6), Rdn. 140; H�ttemann,
ZHR 167 (2003) 35, 61; anders Richter (Fn. 5), § 12 Rdn. 80ff. Vgl. auchGummert
(Fn. 5), § 82 Rdn. 10f., 14 f.
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sehenen Abfindung und dem in der Regel wesentlich h�heren Ertragswert des
Anteils.
Aus Sicht des Unternehmens besteht allerdings das Risiko, dass �ber die
Nachfolgeregelungen der Stiftung zur Besetzung des Stiftungsvorstands im
Laufe der Zeit familienfremde Sachwalter �ber die Beteiligung Einfluss auf
das Unternehmen erhalten und die strenge Beschr�nkung des Gesellschafter-
kreises auf die Familie des Gr�nders auf demUmweg �ber die Stiftung durch-
brochen wird. Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, kann es sich bei
Familienunternehmen mit einem großen Gesellschafterkreis empfehlen, die
Rechtsnachfolge von Stiftungen nur in der Form von unselbstst�ndigen Stif-
tungen zuzulassen, f�r die unter der Regie des Unternehmens ein geeigneter
Tr�ger, z.B. eine gemeinn�tzige Stiftungs-GmbH, als „Auffangbecken“ zur
Verf�gung gestellt und als einziger familienfremder Gesellschafter in den Ge-
sellschafterkreis aufgenommen wird.

7. Bedeutsamer und problematischer sind die F�lle, in denen der bisherige
Allein- oder Mehrheitsgesellschafter sein Unternehmen einer gemeinn�tzigen
Stiftung anvertraut. Wenn es ihm nur darum geht, sein unternehmerisches Ver-
m�gen erbschaftsteuerfrei in die n�chste Generation �bertragen zu k�nnen,
braucht er nach der derzeitigen Fassung des ErbStG nicht den Weg in die Stif-
tung zu beschreiten, da die �bertragung von Betriebsverm�gen in die n�chste
Generation derzeit nach §§ 13a, b ErbStG zu 85% oder sogar 100% von der
Erbschaftsteuer verschont bleiben kann. Wenn, wie zu erwarten steht, diese
erbschaftsteuerliche Privilegierung von Betriebsverm�gen entf�llt oder we-
sentlich reduziert wird, werden sich voraussichtlich die F�lle h�ufen, in denen
sich der Unternehmer f�r eine gemeinn�tzige Stiftung als Rechtsnachfolger in
sein unternehmerisches Verm�gen entscheidet. Das gilt umso mehr, als die ge-
meinn�tzige Stiftung nach § 58 Nr. 6 AO bis zu einem Drittel ihres Einkom-
mens dazu verwenden kann, den Stifter und seine n�chsten Angeh�rigen ange-
messen zu unterhalten, ohne die aus der Gemeinn�tzigkeit folgenden Privile-
gien zu verlieren.
Aber nicht nur und h�ufig nicht einmal vorrangig wegen der steuerlichen Vor-
teile kann es f�r einen Unternehmer reizvoll sein, sein Unternehmen einer ge-
meinn�tzigen Stiftung anzuvertrauen. Er entscheidet sich m�glicherweise vor
allem deshalb f�r diese L�sung, weil es ihm um den langfristigen Unterneh-
menserhalt und noch weitergehend darum geht, das Unternehmen so, wie er
es aufgebaut oder �bernommen und gef�hrt hat, �ber seine Lebensspanne hi-
naus zu perpetuieren und gewissermaßen als eine von nat�rlichen Eigent�-
mern losgel�ste Institution fortbestehen zu lassen.14 Das Unternehmen soll
mit Hilfe der Stiftung unangreifbar werden, gesch�tzt sein vor dem Einfluss
wechselnder Eigent�mer, gesch�tzt sein vor unternehmerisch untauglichen
Familienmitgliedern und streitenden Erben und gesch�tzt vor dem Verlust

14 Zu diesen und �hnlichenMotiven des Stifters vgl.Richter (Fn. 5), § 12 Rdn. 6;H�t-
temann/Rawert (Fn. 6), Rdn. 142;Rawert (Fn. 8), S. 1–2.

                             5 / 11



496 ZHR 178 (2014)Editorial

von Eigenkapital durch die Abfindung weichender Erben. Mit diesem Motiv
einer dauerhaften Sicherung des Unternehmens geht nicht selten einher der
Wunsch des Stifters, sich selbst �ber seinen Tod hinaus im Unternehmen zu
verewigen und sich gewissermaßen ein „Denkmal“ zu setzen. Der gemeinn�t-
zige Zweck der Stiftung tritt in solchen F�llen, jedenfalls was das Motiv des
Stifters betrifft, eher in den Hintergrund; vorrangig geht es ihm um die Siche-
rung des Unternehmens und gegebenenfalls auch um die Sicherung seines Le-
benswerks.
Kann er das mit Hilfe der Stiftung erreichen?Welche Beschr�nkungen und Ri-
siken sind mit der Wahl der Stiftung als Allein- oder Mehrheitsgesellschafter
des Unternehmens verbunden? Ohne Anspruch auf Vollst�ndigkeit werden
dazu nachfolgend einige Aspekte aufgezeigt, die sich negativ auswirken k�n-
nen und vor der weitreichenden und tendenziell „auf ewig“ angelegten Ent-
scheidung f�r die Stiftung als Unternehmensnachfolger zu bedenken sind.15

8. Nach § 80 Abs. 2 BGB in der seit 2002 geltenden Fassung hat der Stifter
Anspruch auf Anerkennung seiner Stiftung, wenn die folgenden geringen for-
mellen und materiellen Voraussetzungen erf�llt sind: Formell muss die f�r die
Stiftung vorgesehene Satzung Regelungen �ber Name, Sitz, Zweck und Ver-
m�gen der Stiftung und die Bestellung des Stiftungsvorstands enthalten, mate-
riell muss die dauernde und nachhaltige Erf�llung des Stiftungszwecks gesi-
chert erscheinen und darf der Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht gef�hr-
den. Schlagwortartig wird die in § 80 Abs. 2 BGB zum Ausdruck kommende
liberale Tendenz des Gesetzes mit der Formel von der „gemeinwohlkonfor-
men Allzweckstiftung“ umrissen.16 Aus der vom Gesetzgeber im Jahre 2002
bekr�ftigten Zweckneutralit�t folgt nach heute ganz herrschender Auffassung
auch die grunds�tzliche Zul�ssigkeit von Unternehmensstiftungen.17 Folge-
richtig wurden nach 2002 die bis dahin in einigen Landesstiftungsgesetzen,
insbesondere im Stiftungsgesetz Nordrhein-Westfalen, enthaltenen besonde-
ren Beschr�nkungen f�r Stiftungen mit Unternehmensverm�gen gestrichen.
Nach wie vor ist jedoch davon auszugehen, dass eine „Selbstzweckstiftung“
unzul�ssig ist, d.h. eine Stiftung, deren Zweck sich darauf beschr�nkt, ihr Stif-
tungsverm�gen zu verwalten und zu erhalten.18 Immer muss das Stiftungsver-
m�gen in einer dienenden Funktion dazu bestimmt sein, einen außerhalb des

15 Vgl. zu weiteren „Schl�sselfragen“, die sich bei Unternehmensstiftungen stellen,
Schiffer/Pruns, BB 2013, 2755, 2758ff.

16 H�ttemann ZHR 167 (2003) 35, 56;Richter/Sturm,NZG 2005, 655, 656.
17 Schwarz, DStR 2002, 1767f.; H�ttemann, ZHR 167 (2003) 35, 60; Gummert

(Fn. 5), § 81 Rdn. 8, 26; Rawert (Fn. 8), S. 1, 5 f.; H�ttemann/Rawert (Fn. 6),
Rdn. 148;Richter/Sturm,NZG 2005, 655, 656.

18 H�ttemann/Rawert (Fn. 6), Rdn. 150f.; H�ttemann, ZHR 167 (2003) 35, 61; Ra-
wert (Fn. 8), S. 1, 6 ff.; Schl�ter in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 2. Aufl.
2014, vor § 80 BGB Rdn. 10; Schauhoff, FS Spielgelberger, 2009, S. 1341, 1349; w.
Nachw. bei Gummert (Fn. 5), § 81 Rdn. 9. Ablehnend oder tendenziell großz�gi-
ger f�r Unternehmensstiftungen Hof in: v. Campenhausen/Richter, Stiftungs-
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Verm�gens liegenden Zweck zu erf�llen. Im Fall der Unternehmensstiftung
muss also das Unternehmen oder die Unternehmensbeteiligung das Mittel zu
dem davon zu sondernden Zweck darstellen. Diese Mittel-Zweck-Relation ist
nicht gewahrt, wenn die Stiftungssatzung als Zweck der Stiftung nur be-
stimmt, dass durch die Stiftung die Stabilit�t, Unabh�ngigkeit, gedeihliche
Fortentwicklung etc. des Unternehmens gesichert werden soll. Nach verbrei-
teter Auffassung ist stets eine Unterordnung der unternehmerischen T�tigkeit
als Mittel zur F�rderung des außerhalb der unternehmerischen T�tigkeit lie-
genden fremdn�tzigen Zwecks erforderlich.19

Formal wird diesen Anforderungen schon dadurch gen�gt, dass in der Satzung
ein Stiftungszweck formuliert wird, der �ber die Zielsetzung der Unterneh-
menssicherung hinausreicht, z.B. die F�rderung der Ausbildung junger Men-
schen in der �rtlichen Umgebung des Unternehmens oder die Schaffung vor-
bildlicher Sozialeinrichtungen in der betreffenden Gemeinde. Dem Stifter
(und seinen Beratern) wird es unschwer gelingen, durch eine entsprechende
Formulierung in der Satzung eine offene Selbstzweckstiftung zu vermeiden.20

Wenn dies allerdings nicht mehr ist als ein Lippenbekenntnis, handelt es sich
um eine verdeckte Selbstzweckstiftung und kann rein stiftungsrechtlich der
Bestand der gew�hlten Gestaltung gef�hrdet sein.21

9. Wenn sich die Stiftung nicht auf eine bloße Verm�gensverwaltung be-
schr�nkt, sondern einen wirtschaftlichen Gesch�ftsbetrieb unterh�lt, verliert
sie das Privileg der K�rperschaftsteuerfreiheit (§ 64 AO, § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG). Ein wirtschaftlicher Gesch�ftsbetrieb der Stiftung liegt vor, wenn sie
als Mehrheits- oder Alleingesellschafter gesch�ftsleitend auf das Unterneh-
men Einfluss nimmt.22 Demgem�ß taugt die von der K�rperschaftsteuer be-
freite gemeinn�tzige Stiftung nicht als konzernleitende Holding.

10. Um die K�rperschaftsteuerfreiheit trotz Mehrheitsbeteiligung zu si-
chern und zugleich einen Verstoß gegen das Verbot der Selbstzweckstiftung
zu vermeiden, hat die Praxis die Figur der „Doppelstiftung“ entwickelt:23 Die
Unternehmensanteile liegen ganz �berwiegend, meist mit mehr als 90% bei
der gemeinn�tzigen Stiftung, w�hrend die wenigen restlichen Anteile von
einer Familienstiftung gehalten werden; die Anteile der gemeinn�tzigen Stif-

rechts-Handbuch, 4. Aufl. 2014, § 7 Rdn. 63f.; Richter (Fn. 5), § 12 Rdn. 132ff.;
Stumpf in: Stumpf/Suerbaum/Schulte/Pauli, Stiftungsrecht, 2011, Rdn. B 44.

19 Besonders deutlichH�ttemann, ZHR 167 (2003) 35, 61f.
20 Treffend Gummert (Fn. 5), § 81 Rdn. 9. Vgl. auch Richter (Fn. 7), § 12 Rdn. 132,

134, der zu Unrecht nur eine „Formulierungsaufgabe bez�glich des Stiftungs-
zwecks“ annimmt.

21 H�ttemann/Rawert (Fn. 5), Rdn. 152ff.; H�ttemann, ZHR 167 (2003) 35, 61; Ra-
wert (Fn. 7), S. 1, 9 ff.

22 Vgl.Gersch in: Klein, AO, 11. Aufl. 2012, § 14 Rdn. 18.
23 Zur Doppelstiftung und anderen Kombinationsmodellen s.Gummert (Fn. 5), § 81

Rdn. 82; Richter (Fn. 5), § 12 Rdn. 191ff.; Schauhoff, FS Spiegelberger, 2009,
S. 1341, 1344;H�ttemann/Rawert (Fn. 6), Rdn. 155.
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tung sind zwar voll dividendenberechtigt, aber stimmrechtslos, w�hrend die
kleinen Anteile der Familienstiftung s�mtliche Stimmrechte auf sich vereinen.
Der nur gering am Kapital beteiligte Gesellschafter, der mit Hilfe seines
Stimmrechts den bestimmenden Einfluss auf das Unternehmen besitzt, muss
bei diesem Modell nicht notwendig eine Familienstiftung sein, sondern es
kann sich auch um eine KG oder GmbH handeln.24 Bei solchen Kombinati-
onsmodellen sind die Nachkommen des Stifters typischerweise entweder gar
nicht mehr am Unternehmen beteiligt oder mit ihrer Beteiligung zumindest
ohne bestimmenden Einfluss. Die Macht im Unternehmen besitzt die kleine
Familienstiftung, KG oder GmbH. Wer hat die Macht in dieser Leitungsstif-
tung oder Leitungsgesellschaft? Wenn der Wille des Stifters darauf gerichtet
ist, seine Abk�mmlinge von einem bestimmenden Einfluss auf das Unterneh-
men fern zu halten, bleibt nur der Weg der Kooptation: Die Mitglieder des
obersten Entscheidungsgremiums des Unternehmens bestimmen selbst ihre
Nachfolger.
Diese und �hnlicheGestaltungen haben offenkundige Vorteile: Das Unterneh-
men ist vor einer �bernahme gesch�tzt. Die Dividendenanspr�che der ge-
meinn�tzigen Stiftung k�nnen in engen Grenzen gehalten und das Eigenkapi-
tal des Unternehmens durch weitgehende Thesaurierung der Gewinne ge-
st�rkt werden. Allerdings ist das Unternehmen, wenn 100% der Anteile bei
den in der geschilderten Weise kombinierten beiden Rechtstr�gern bleiben
sollen, vomZugang zumKapitalmarkt abgeschnitten und deshalb auf die reine
Innen- und Fremdkapitalfinanzierung angewiesen. Das Kombinationsmodell
kann dem Unternehmen große Stabilit�t verleihen, weil weder Gesellschafter
abfindungen noch Verk�ufe durch Gesellschafter drohen, und auch was die
F�hrung betrifft, kann man durch ein solches Modell ein hohes Maß an Kon-
tinuit�t erreichen. Allerdings ist auch Folgendes zu bedenken: Die Mitglieder
des entscheidenden Leitungsgremiums verstehen sich als Treuh�nder – aber
Treuh�nder f�r wen? Die große gemeinn�tzige und stimmrechtslose Stiftung
kommt als Treugeber nicht in Betracht, denn das Unternehmen soll gerade
nicht nach deren Vorstellungen und Vorgaben gef�hrt werden. Die „Treuh�n-
der“ in der kleinen Stiftung oder Gesellschaft sollen bei ihren Leitungsent-
scheidungen ausschließlich dem Unternehmen selbst verpflichtet sein. Bei
einer solchen Treuhand ohne Treugeber ist der Weg nicht mehr weit zum ei-
gent�merlosen „Unternehmen an sich“. Jedenfalls wird das Unternehmen bei
diesem Modell von Nicht-Eigent�mern gesteuert, deren Qualifikation davon
abh�ngt, ob das Auswahlprinzip der Kooptation auch langfristig �ber eine
Reihe von F�hrungsgenerationen erfolgreich funktioniert.

11. Die Stiftung ist keine Gesellschaft, und es gibt demgem�ß keine Anteile
am Verm�gen der Stiftung, die an der B�rse gehandelt oder auf sonstige Weise

24 So wurde bei den Gesellschaftern der Robert Bosch GmbH die gemeinn�tzige Ro-
bert Bosch Stiftung GmbH mit der Robert Bosch Industrietreuhand KG kombi-
niert.
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ver�ußert werden k�nnten. Zus�tzliches Eigenkapital kann die Stiftung nur in
der Form von Zustiftungen aufnehmen; im �brigen ist sie darauf angewiesen,
ihr Kapital durch die Bildung von R�cklagen zu st�rken. Sie selbst kann keine
anderen Unternehmen gegen Gew�hrung von Anteilen erwerben. Die Gesell-
schaft, an der sie mehrheitlich oder zu 100% beteiligt ist, kann zwar ihrerseits
ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Anteile erh�hen und auf dieseWeise auch
andere Unternehmen gegen Gew�hrung von Anteilen erwerben, aber dieser
Weg ist versperrt, wenn die Stiftung nicht bereit ist oder es ihr vielleicht sogar
durch die Stiftungssatzung verwehrt ist, die H�he ihrer Beteiligungsquote zu
reduzieren.

12. Wenn das Stiftungsverm�gen ausschließlich oder jedenfalls ganz �ber-
wiegend aus den Anteilen an der das Unternehmen betreibenden Gesellschaft
besteht, kann sich aus dieser einseitigen Verm�gensanlage je nach Entwick-
lung des Unternehmens eine Gefahr f�r den Bestand der Stiftung ergeben.
Stiftungsrechtlich kann es deshalb geboten sein, dass die Stiftung die M�glich-
keit hat, sich von Anteilen an demUnternehmen zu trennen, um sich selbst zu
retten. Eine Verbindung zwischen Stiftung und Unternehmen „auf Gedeih
und Verderb“ ist weder sinnvoll noch rechtlich m�glich, sondern das Span-
nungsverh�ltnis zwischen dem Interesse des Unternehmens und dem durch
den Stiftungszweck bestimmten Interesse der Stiftung muss notfalls durch
Ver�ußerung der Unternehmensanteile gel�st werden.25

13. Die Stiftung unterliegt der staatlichen Stiftungsaufsicht, deren Umfang
sich nach dem Stiftungsgesetz des Bundeslandes richtet, in dem die Stiftung
ihren Sitz hat. Die fr�her �blichen besonderen aufsichtsrechtlichen Beschr�n-
kungen von Unternehmensstiftungen sind heute weitgehend entfallen, und
die derzeit liberale Ausrichtung des deutschen Stiftungsrechts kommt auch
darin zum Ausdruck, dass die staatliche Aufsicht auf eine Rechtsaufsicht be-
schr�nkt ist.26 Aber abh�ngig von der jeweils herrschenden politischen Ten-
denz kann sich die heute lockere Aufsicht auch wieder erheblich verst�rken.
Ohnehin sind die Grenzen zwischen einer bloßen Rechtsaufsicht und einer
die Zweckm�ßigkeit der Entscheidungen der Stiftungsorgane kontrollieren-
den Fachaufsicht fließend. Das wird besonders deutlich an den weitreichen-
den Genehmigungsvorbehalten, die bis vor wenigen Jahren in manchen Lan-
desstiftungsgesetzen enthalten waren und die wertm�ßige Erhaltung des Stif-
tungsverm�gens absichern sollten. So musste z.B. nach der bis 2005 geltenden
Fassung des Stiftungsgesetzes Nordrhein-Westfalen die Genehmigung der
Stiftungsaufsichtsbeh�rde eingeholt werden f�r alle Grundst�cksgesch�fte so-
wie f�r alle Verm�gensumschichtungen, welche die Stiftung in ihrer Leis-
tungsf�higkeit beeintr�chtigen k�nnen.27 Auch in den heute geltenden Lan-
desstiftungsgesetzen ist zumindest jede �nderung der Stiftungssatzung ge-

25 H�ttemann, ZHR 167 (2003) 35, 62; Schauhoff, FS Spiegelberger, 2009, S. 1341,
1346. Vgl. auchH�ttemann/Rawert (Fn. 6), Rdn. 161 a.E., 165 a.E.

26 Hof (Fn. 18), § 7 Rdn. 55.
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nehmigungspflichtig, was eine Anpassung der rechtlichen Verh�ltnisse der
Stiftung an ein ver�ndertes wirtschaftliches Umfeld wesentlich erschwert.
Wenn der Stifter dazu keine klaren und großz�gigen Vorgaben in die Satzung
aufgenommen hat, ist es ungemein schwierig, Satzungs�nderungen zur Anpas-
sung an eine ver�nderte Lage durchzusetzen, da daf�r der Stiftungsaufsichts-
beh�rde nachgewiesen werden muss, dass die Satzungs�nderung dem mut-
maßlichen Willen des l�ngst nicht mehr lebenden Stifters entspricht. F�r ge-
meinn�tzige Stiftungen kommt noch die Kontrolle durch die Finanzbeh�rden
hinzu, die sich auf die Einhaltung der Anforderungen an die Gemeinn�tzig-
keit nach den Vorschriften der Abgabenordnung richtet. Gerade bei einer Sat-
zungs�nderung haben es die Stiftungsorgane also mit zwei Aufsichtsbeh�rden
zu tun, die nicht immer unbedingt am selben Strang ziehen.
Die Beschr�nkungen durch die staatliche Stiftungsaufsicht kann der Stifter
vermeiden, wenn er sich f�r die Rechtsform der gemeinn�tzigen GmbH ent-
scheidet, die lediglich der Gemeinn�tzigkeits-Kontrolle durch das Finanzamt
unterliegt. Die vom „Stifter“ ausgew�hlten Vertrauenspersonen sind die Ge-
sellschafter einer solchen „Stiftungs-GmbH“28 und k�nnen als „Kuratoren“
oder �hnlich bezeichnet werden. Auch im �brigen kann die Satzung einer
„Gemeinn�tzigen Stiftungs-GmbH“ weitgehend der Satzung einer gemein-
n�tzigen Stiftung entsprechen, verbunden mit dem Vorteil (oder auch Risiko),
dass Satzungs�nderungen von den jeweiligen Gesellschaftern ohne Bindung
an die staatliche Stiftungsaufsicht und ohne Bindung an den tats�chlich fest-
stellbaren oder mutmaßlichen Stifterwillen beschlossen werden k�nnen.

14. Der Stifter bestimmt in der Regel im Stiftungsgesch�ft die Personen, die
nach ihm Stiftungsvorst�nde werden sollen. Er w�hlt daf�r Personen seines
Vertrauens (und meist auch seiner Altersgruppe) aus, aber diese Personen sind
sterblich und brauchen ihrerseits geeignete Nachfolger. F�r deren Auswahl
kann der Stifter nur noch abstrakte Vorgaben machen und auf die Klugheit
einer Ernennungsstelle oder – im Fall der Nachfolge durch Kooptation – auf
die Klugheit der jeweils amtierenden Organmitglieder vertrauen. Eine Gesell-
schafterversammlung, die in der Lage w�re, das F�hrungspersonal auszutau-
schen, wenn es sich als ungeeignet oder allzu selbstherrlich erweisen sollte, hat
die Stiftung nicht. Die Satzung kann zwar vorsehen, dass ein Stiftungsrat oder
Kuratorium die Mitglieder des Stiftungsvorstands bestellt und abberuft, aber
dadurch ist das Problem nur auf eine h�here Ebene verschoben, denn f�r eine
Abberufung von Mitgliedern des Stiftungsrats oder Kuratoriums gibt es kein
Gesellschaftsorgan, und die Stiftungsaufsicht kann und wird nur in extrem ge-
lagerten F�llen eingreifen.

27 § 21 Stiftungsgesetz NRW i.d.F. vom 21. 6. 1977 (GV NW S. 274). Zur Neurege-
lung im Jahr 2005 s. Weitemeyer/Franzius in: H�ttemann/Richter/Weitemeyer,
Landesstiftungsrecht, 2011, Rdn. 2.78 ff.

28 Prominente Beispiele aus der Praxis sind die „Robert Bosch Stiftung GmbH“ und
die „FAZIT Stiftung Gemeinn�tzige Verlagsgesellschaft mbH“. Kritisch zur „Stif-
tungs-GmbH“Richter (Fn. 5), § 12 Rdn. 111ff. u.Gummert (Fn. 5) § 81 Rdn. 43.
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15. Schließlich und endlich ist zu bedenken, dass die Verm�gensdisposition
zu Gunsten der Stiftung endg�ltig ist und nach dem Ableben des Stifters nicht
mehr zu Gunsten der Familie r�ckg�ngig gemacht werden kann. Die Endg�l-
tigkeit der Zuwendung ist Fluch und Segen zugleich. Sie ist vom Stifter ge-
wollt, um dem Unternehmen Stabilit�t und Dauer zu verleihen, und sie kann
sich zugleich als Fluch erweisen, weil die Stiftung relativ starr und unbeweg-
lich und als Rechtsform nicht daf�r pr�destiniert ist, sich den st�ndig wech-
selnden Anforderungen eines Wirtschaftsunternehmens anzupassen. Der Stif-
ter muss also gew�rtigen, dass er durch die Stiftung nicht nur das Unterneh-
men als vom Eigent�mer gel�ste Institution perpetuiert, sondern das Unter-
nehmen auch petrifiziert.

M i ch a e l Ho f fmann -Be ck i n g
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